
 

 
 
Merkblatt: Vorzeitige Zulassung zur Gesellenprüfung 
 
 

Auszubildende können unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig zur Gesellenprüfung  

zugelassen werden. 

 

 

Voraussetzungen: 

 

-  Notendurchschnitt im zuletzt erteilten Berufsschulzeugnis in den prüfungsrelevanten  

 Fächern bzw. Bereichen von mindestens 2,4. 

 

- Bestätigung des Ausbildungsbetriebes, dass der Auszubildende bisher über dem Durschnitt 

 liegende Leistungen erbracht hat und ihm bis zum vorzeitigen Termin der Gesellen-/    

 Abschlussprüfung alle Kenntnisse und Fertigkeiten ermittelt werden können.  

 

- Die betriebliche Ausbildungszeit von 18 Monaten bis zur vorgezogenen Prüfung nicht  

 unterschritten wird. 

 

 

 

 

 

Bitte senden Sie den Antrag an die Anschrift des Prüfungsausschusses  

 

INNUNG DES FLIESEN- PLATTEN- UND  

MOSAIKLEGERHANDWERKS KARLSRUHE 

Kurzheckweg 24 

76187 Karlsruhe 
 

 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

 

- die Berichtshefte (Ausbildungsnachweise) 

- das Zwischenprüfungszeugnis bzw. Zeugnis der Teil I Prüfung (in Kopie) 

- das letzte Zeugnis der Berufsschule (in Kopie) 

- die Bescheinigungen über die absolvierten Kurse der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisun-

gen (in Kopie) 

 

Denken Sie bitte an folgende Frist für die Vorlage : 

 

Winterprüfung bis spätestens 01. September  

 

 


